
zum Bebauungspla~ 16 - Marlesgrube-Dankwartsgrube 
2 ® Ar:t<:~:.e.r.·t.:,na 

Der. räumliche Gelt; sbereich 1:1 :~qt im Stadtteil Lübeck, 
Gemarkung Llibeck 3 Innere Stadt, Flur 51, 54, ~6, 57 1 sUd
lieh der Straße M.arJ.esgrube, west1 ich der Straße Pferde
markt und n6rdlich der Straße Dank~artsgrube~ 
Er erf.aßt die nachstehend aufgeführten Grundstück,e: 

Marlesgrube 1 bis 45, 
Pferdemarkt 2 bis 8 und 
Dankwartsgrube 2 bis 30. 

2. Bisherige Entwicklung 

Baulicher Bestand 

An den Straßen lVIaJ:::lesgrube, Pferdemarkt und Dankwartsgrube 
befindet sich fiberwiegend 3-geschossige Bebauung in ge
schlossener ~auweise, auf dem Grundstück Dankwartsgrube 
14 - 22 befindet sich von der Straße zurliekgesetzt das 
6-geschossige Gebäude der Gewerbeschule I Llibeck. 
Die Häuser Dankwartsgrube 26 und 30 stehen unter· Denkmal
schutz., 
Das Gebiet .ist als Kerngebiet anzusehen. 

Der räumliche Geltungsbereich ist verkehrlieh durch die 
·Straßen Marlesgrube, Pferdemarkt und Da~cwartsgrube er
schlossen" 
In den Straßen des Geltungsbereiches sind Entwässerungslei
tungen scvJ.ie Ver: sorgungslei tungen für Elektrizität 1 Telefon, 
Wasser und Gas vorhanden. 

Vorhandene bauliche Anlagen und Einrichtungen für den 
Gemeinbedarf 

Im Geltungsbereich befindet sich die städt3:'Sche Gewerbe
schule filr konstruierende Berufe und eine private Frauen
klini.k .. 

3.. Bisherige Fests~ 

Im Geltungsbereich sind noch der Beba.uhlngsplan '1.6 - Dank
wartsgrube-Marlesgrube - und seine 1. Anderung rechts-
verbindlich. · 

4.. Anlaß der Aufstellung der Xnderung .des Bebauungs:e_lanes 

Die Änderung des B~bauungsplanes wird aufgestellt, um die 
Nutzung für die GrundstUcke IVIarlesg.:~u.be '1.7 bis 21. und 
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Dankwa:~t::;grube 2 :~)i$ 1.2 und ·:14 bis ~13 ne t'2stzusetzen. 
Ans 1-e'1 "i "_~ der 'h-L" ""]-~Pr" '">1 1 '"C'eW1" re>CP'"''o._C:-'J"" _:.;.r :c·:''·'''\-~'ll" r"'l-,e·rr Gru··.,..:,_ .• •· ,, .... • ... -.... : ... • .l.1. ;:;;. .. t ·--... . "·--' >::> :;;l _ .. ·- .::o ..... ,. '"". <. '·" ....... ,_ ,., ........ • ._ .. L ... ,, u 

fläche 1 c '3.u.f1 ·,e .fU.r ein öffr,c:nU .Lches G2bäude 
smvie v· vJohnbau mit gewerbJ..ic:he::.r Nt,_; ;ung _ soll 
zur ET"\Nr::~I.tex~ung '" i; .. ;estlich angJ::"':nzendetJ. Schulgrund-
st'tkkes E'ine Fli:icJH-~ <iJ.r den Gemeinbedarf -- S·.::::hule -
festgesetzt werdE DiesP Erweiterung des Schul-
grunds -L~Uckes wir· n.otvvendig, ·,1m Auflac;.ren des i:<.ul tus~· 
min.is l::t:::rs cles Lr. •. \des Schle::>wi , .... ~-I•. '· ·:;tein zu erfi.illen. 7 
der die BevvJlJ .. iq von :Landesm.Lt ln zum Sc.hulneu-.. , 
bau von, der E.::./weiterung des ScLulgruncl;;:otück.es ab-
häng.J..g qemac.ht hatte, :Im Ubr e: ..•. \rJerden die Darstellun~; 
der Festsetzunqe~ in der Planzeichnung auf den neuesten 
S~and.gebracht ~nd Art und Maß der baulichen Nu~zung 
fur dle Grundstucke neu festgesetzt. 

5.. Planinhalt ---
Der sachliche Inhalt des ur~prlinglichen Bebauungsplanes 
sowie der 1. Änderung, iowei~ er ni.cht durch die vor
liegende 2. Änderung aufgehoben bzw. ge~ndert wird, 
ist in der P lanzeic:hnung der 2 ", 1-\nderu.ng~ die. nunmehr 

· allein Gliltigkeit hat, voll berücksichtigt. 

Di~ bauliche Entwicklung und Nutzung der GrundstUcke im 
Gel tungsbe.~;~eich der 2 .. Änderung des Bebauungsplanes ist 
filr die nähere Zukunft als na.:.~,ezu abgeschlossen zu 
betrachten~ 

Die vorhandenen Straßen genügen in ihrem jetzigen Aus
bau den Anforderungen des heutigen ITerkehrs ~. Die an
liegenden GrundstUcke sind ausreichend erschlossen. 

6.. Folgemaßnahm~ 

Die Bereitstellung des für die Nutzung zu Bffentlichen 
Zwecken festgesetzten, in Privathand befindlichen Ge
ländes soll möglichst durch freihändigen Erwerb er
folgen,. Andernfalls kann hilfsvJeise die Ent~nung 
durchqef·~ werden"' 

Der Bebauungsplan sieht, falls ein freihändiger Erwerb 
nicht möglich ist, im -vvesentlichen eine Entei'gnung für 
die Grundst'Llcke Dankwartsgrube ·1012 und Dankwartsgrube 
10/3 sowie Dankw~rtsgrube 12 und Dankwartsgrube 24 bis 

'30 vqr.. ~ . · 
Im übrigen: ergeben sich die einzelnen Maßnahmen aus dem 
Grundstücksverzeichnis. 
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Soferr:t s.ich a:u.fgrun.d c'les rechtsve::~J~)ind:lichen Bebau
ungsplanLs Nutzungsbeschränkungen ~rgeben sollten, 
die sich als Enteignung im Sinne des Artikels 14 
des Grundgesetzes darstellen, wird auf Antrag eine 
.Entschädigung nacL. den Grundsä.tzen des Bu.ndesbau
gesetzes gewähr~ werdert. 

Übernahme 

Grundstücke, die info1ge der F'e:::;tsetzungen des Bebau
ungsplanes nicht mehr bebaut werden k5nnen, obwohl 
das frliher der Fall war, 0erden auf Antrag der Eigen
tümer durch die Hansestadt Llibeck nach den Grund
sätzen des Bundesbaugesetzes Ubernomme~ werden. 

7~ Kosten 

Im Geltungsbereich der Planänderung entstehen der 
Hansestadt Lübeck keine Erschli~ßungskostene Durch 
die Festsetzung von Flächen fUr den Gemeinbedarf auf 
PrivatgrundstUcken erwachsen der Hansestadt LUbeck 
jedoth bei Ankauf d~eser GrundstUcke Kosten, die aus 
den Entschädigungsforderungen der EigentUrner ent
stehen., · 

Überschläglich ermittelte Kosten, die der Hansestadt 
Llibeck aus EntschädigungsfordE::rungen der GrundstUcks
eigentUrner Dank:wartsgrube 6 und :1.0 sowie Dank:wa.rts-

2E~~~-~~-~!~~~Q-~2~~!~b~2-----------------------------~-

Grunderwerb 
(DM 60,00 je qm) -

Entschädigung flir Gebäude 

zusammen 

ca.- DM 175 .. 80·.®,00 
ca., DM 678e200,00 

ca.. DM 854~000 00 
================~== 

Bei der Entschädigung der vorhandenen Gebäude wurde 
davon ausgegangen, daß die zurzeit vorhandenen Nut~
zungsm6glichkeiten und festen Werte mit Hilfe der 
Entschädigung annähernd wieder neu geschaffen werden 
k:Bnnen. Ein Teil der Kosten, die der Hansestadt 
Llibeck entstehen, k5nnen durch Eigennutzung der vor
handenen Geb~ude wieder aufgebracht werden. 

Lübeck, den 15e Dezember 
Lübeck 




